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GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Feststellung endokrinschädliche Eigenschaften: Keiner der Inhaltsstoffe enthalten. 

Reaktivität: Es liegen keine Informationen vor. 

Chemische Stabilität: Es liegen keine Informationen vor. 

Unverträgliche Materialien: Es liegen keine Informationen vor.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Es liegen keine Informationen vor.

Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, 

rauchen, schnupfen. 

Hinweise zum sicheren Umgang: Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei 

Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Für Frischluft sorgen. Behälter mit Vorsicht 

öffnen und handhaben. Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung. 

Zusammenlagerungshinweise: Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Spezifische Endanwendungen: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Siehe Abschnitt 7. Es sind keine 

darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich. 

Atemschutz: Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen: 

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 

Atemschutz ist erforderlich bei: Bei Bildung von Spritzern oder feinem Nebel muss ein für 

diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. Geeignetes 

Atemschutzgerät: Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149) (FFA P / FFP3)

Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Handschuhfabrikate: EN 

ISO 374 

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk) 

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): >480 min 

Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm 

Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen. 

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten 

Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. 

Schutzcremes können helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schützen. Nach Kontakt 

sollten diese keinesfalls angewendet werden. 

Geeigneter Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz. 

Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Nicht in die Kanalisation oder 

Gewässer gelangen lassen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Geeignete Löschmittel: Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2). 

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl. 

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer 

gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 

Schutzmaßnahmen: 

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 

8.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL
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Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter 

Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. 

Für Reinigung: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, 

Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 

behandeln.

Allgemeine Hinweise: In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, 

ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen 

Rat einholen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

Nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. 

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und 

Seife. 

Nach Augenkontakt: Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend 

lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren. 

Nach Verschlucken: Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn 

Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen 

(Verdünnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

ERSTE HILFE

Arzt:

112

Entsorgungsverfahren: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in 

gesicherter Weise beseitigt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Entsorgung gemäß 

Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle. 

Verpackung: Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt 

werden. Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Stand: 06.03.2023

2/2

Nr.: 901410

D - de

Datum: Unterschrift:


